
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 WD 8 - 3000 - 039/24 

Wissenschaftliche Dienste 

© 2024 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Dokumentation 

Titel: Zur Geschichte der häuslichen Gewalt und der 
Frauenhausbewegung in Deutschland 
 

Zur Geschichte der häuslichen Gewalt und der Frauenhausbewegung 
in Deutschland 
 

 

Dokumentation 

Wissenschaftliche Dienste 



 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 039/24 

Seite 2 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 
Zur Geschichte der häuslichen Gewalt und der Frauenhausbewegung in Deutschland 
 
Aktenzeichen: WD 8 - 3000 - 039/24 
Abschluss der Arbeit: 30.05.2024 
Fachbereich: WD 8: Gesundheit, Familie, Bildung und Forschung, 

Lebenswissenschaften 
  

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 039/24 

Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorbemerkung 4 

2. Veröffentlichungen zur Geschichte der häuslichen Gewalt 
und der Frauenhausbewegung 6 

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 039/24 

Seite 4 

1. Vorbemerkung 

Die Zahl polizeilich registrierter häuslicher Gewalttaten steigt seit der Erfassung 2015 stetig. So 
wurden im Jahr 2022 in Deutschland 240.547 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt, 1 das ist 
ein Anstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.2 Häusliche Gewalt stellt somit ein gravieren-
des Problem dar, das überwiegend Frauen betrifft.3 71,1 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt wa-
ren 2022 weiblich, 76,3 Prozent der Tatverdächtigen waren männlich. Bis Mitte der 1970er Jahre 
war häusliche Gewalt in Deutschland kein gesellschaftliches Thema. Gewalt in der Partnerschaft 
wurde bis dahin als private Angelegenheit betrachtet und es bestand kein Wissen über das Aus-
maß und die Folgen von häuslicher Gewalt. In dem von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr der Frau 19754 wurde erstmalig auch in Deutschland 
mit dem Slogan „Das Private ist politisch“ offen die alltägliche Gewalt gegen Frauen themati-
siert.5 In den folgenden Jahren entstanden die ersten Frauenhäuser und mit diesen auch eine offe-
nere Debatte und zunehmende Thematisierung von Gewalt gegen Frauen.  

Seit der zweiten feministischen Welle6 und der Frauenhausbewegung in den 1970er Jahren wur-
den in Deutschland bis heute nach und nach Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen eingeleitet, so mehrere Aktionspläne der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt 

 

1 Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2022, 11. Juli 2023, abrufbar unter 
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGe-
walt/HaeuslicheGewalt2022.html?nn=219004. Dieser und alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 
30. Mai 2024.  

2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt 
steigt deutlich an, Aktuelle Meldung, 11. Juli 2023, abrufbar unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-
meldungen/zahl-der-opfer-von-haeuslicher-gewalt-steigt-deutlich-an-228266.  

3 Der Begriff „häusliche Gewalt“ bezeichnet alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaft-
licher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten 
oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die 
Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte. Vgl. hierzu Artikel 3 b) des Gesetzes zum Überein-
kommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt. 

4 Wichterich, Das Private ist politisch, in: Vereinte Nation, 3/85, abrufbar unter https://zeitschrift-vereinte-natio-
nen.de/publications/PDFs/Zeitschrift_VN/VN_1985/Heft_3_1985/01_Beitrag_Wichterich_VN_3-85.pdf.  

5 BMFSFJ, Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Dezember 1999, abrufbar 
unter https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-
aktionsplan-zur-beka-data.pdf.  

6 Von Bargen, Henning, Von Welle zu Welle, in: Böll Thema, 2018, abrufbar unter 
https://www.boell.de/de/2018/07/03/von-welle-zu-welle.  

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGewalt/HaeuslicheGewalt2022.html?nn=219004
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGewalt/HaeuslicheGewalt2022.html?nn=219004
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/zahl-der-opfer-von-haeuslicher-gewalt-steigt-deutlich-an-228266
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/zahl-der-opfer-von-haeuslicher-gewalt-steigt-deutlich-an-228266
https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/publications/PDFs/Zeitschrift_VN/VN_1985/Heft_3_1985/01_Beitrag_Wichterich_VN_3-85.pdf
https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/publications/PDFs/Zeitschrift_VN/VN_1985/Heft_3_1985/01_Beitrag_Wichterich_VN_3-85.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-aktionsplan-zur-beka-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-aktionsplan-zur-beka-data.pdf
https://www.boell.de/de/2018/07/03/von-welle-zu-welle
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gegen Frauen7 und einige Gesetzesänderungen wie das erste Opferschutzgesetz von 19878, das 
den Rechtsschutz von Opfern von Sexualdelikten verbesserte, die Einführung der Strafbarkeit der 
Vergewaltigung in der Ehe in § 177 StGB im Jahr 19979 oder das Inkrafttreten des Gewaltschutz-
gesetzes zum 1. Januar 200210.  

Aber auch auf internationaler Ebene erlangte das Problem „domestic violence“ größere Beach-
tung. Zuvorderst ist hier das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – die Istanbul-Konvention11 von 2011 – zu nen-
nen, mit der die Bekämpfung häuslicher Gewalt forciert wurde. Dieser völkerrechtliche Vertrag, 
der 2017 in deutsches Recht umgesetzt wurde,12 legt umfassende rechtliche und politische Maß-
nahmen fest, um jegliche Form von Gewalt gegen Frauen zu verhindern sowie die Opfer zu 
schützen und zu unterstützen.13 Auch die Europäische Kommission hat im Jahr 2010 eine Gleich-
stellungsstrategie verabschiedet, die das Ziel verfolgt, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
zu bekämpfen.14  

Die nachfolgende Dokumentation zeigt auftragsgemäß Veröffentlichungen auf, die häusliche Ge-
walt im historischen Kontext betrachten. Hierbei wurden insbesondere Beiträge zur zweiten fe-
ministischen Welle in den Blick genommen. 

 

7 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Aktionsplan der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Dezember 1999, abrufbar unter https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-aktionsplan-zur-beka-data.pdf; 
BMFSFJ, Aktionsplan II der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 2012, abrufbar unter 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplan-ii-zur-bekaemp-
fung-von-gewalt-gegen-frauen-data.pdf;  

8 Deutscher Bundestag, Vorgang – Gesetzgebung, Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im 
Strafverfahren (Opferschutzgesetz) von 1986, abrufbar unter https://dip.bundestag.de/vorgang/erstes-gesetz-zur-
verbesserung-der-stellung-des-verletzten-im-strafverfahren/197755.  

9 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Vergewaltigung in der Ehe, Ausarbeitung vom 28. Januar 
2008, WD 7 - 307/07, abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/407124/6893b73fe226537fa85e9ccce444dc95/wd-7-307-07-pdf-data.pdf.  

10 Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3513). 

11 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt vom 11. Mai 2011, abrufbar unter https://rm.coe.int/1680462535.  

12 Die Umsetzung erfolgte mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 17. Juli 2017 (BGBl. 2017, II, 1026). 

13 Rat der  Europäischen Union, EU measures to end violence against women, 8. Mai 2024, abrufbar unter 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-measures-end-violence-against-women/.  

14 Europäische Kommission, Gender equality strategy, Stand: Mai 2024, abrufbar unter https://commission.eu-
ropa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-stra-
tegy_en.  

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-aktionsplan-zur-beka-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94536/42d44d2fe8d100d93914a62af3da36ce/prm-15389-broschure-aktionsplan-zur-beka-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplan-ii-zur-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplan-ii-zur-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://dip.bundestag.de/vorgang/erstes-gesetz-zur-verbesserung-der-stellung-des-verletzten-im-strafverfahren/197755
https://dip.bundestag.de/vorgang/erstes-gesetz-zur-verbesserung-der-stellung-des-verletzten-im-strafverfahren/197755
https://www.bundestag.de/resource/blob/407124/6893b73fe226537fa85e9ccce444dc95/wd-7-307-07-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407124/6893b73fe226537fa85e9ccce444dc95/wd-7-307-07-pdf-data.pdf
https://rm.coe.int/1680462535
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-measures-end-violence-against-women/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
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2. Veröffentlichungen zur Geschichte der häuslichen Gewalt und der Frauenhausbewegung 

Wunder, Heide, Geschlechter und Gewaltanwendungen in der „Kinderzucht“ der frühen Neu-
zeit, in: Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft, Hrsg.: Labouvie, Eva, Juni 2023, S. 79-103, abrufbar 
unter https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839464953-006#read-container.  

In diesem Beitrag wird die Züchtigung von Kindern im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit 
behandelt. Die Autorin stellt umfassend dar, dass dieses als Selbstverständlichkeit betrachtet 
wurde und die Erfahrungen und das Erleben der Kinder keine Beachtung fanden. Die Autorin äu-
ßert sich auch zum Verhältnis von Geschlechterzugehörigkeit und Gewaltkriminalität der frühen 
Neuzeit sowie zu Gewalttaten im häuslichen Bereich. Sie stellt dar, dass Gerichte oftmals auf 
eine gütliche Einigung drängten, wenn eine misshandelte Frau sich an Gerichte wandte, um eine 
Trennung zu erreichen. Die Autorität des Ehemannes und Hausvaters sollte nicht geschwächt 
werden. Die Autorin kommt zu der Einschätzung, dass Gewaltanwendungen innerhalb des Haus-
haltes zur Normalität gehörten, für die sich der Hausvater nur im Falle von Exzessen, die die Be-
troffene vor Gericht brachte, verantworten musste. 

Krahé, Barbara, Aggression und Gewalt in der Familie, in: Handbuch Familiensoziologie, Hrsg.: 
Becker, Oliver/Hank, Karsten u. a., 2023, abrufbar unter https://link.springer.com/referencewor-
kentry/10.1007/978-3-658-35215-8_20-1.  

Die Autorin geht in Kapitel 4 ihres Beitrages auf Aggressionen und Gewalt zwischen Beziehungs-
partnern ein. Sie beleuchtet hierbei den Umfang von Paargewalt und verweist auf eine Bestands-
aufnahme der WHO aus dem Jahr 2018, die ergab, dass weltweit etwa jede vierte Frau im Laufe 
ihres Lebens körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch einen Beziehungspartner erfährt. 
Die Autorin beschäftigt sich außerdem mit der kontroversen Frage nach dem Verhältnis der Tä-
terschaft von Frauen und Männern bezüglich partnerschaftlicher Gewalt. So wiesen Kritiker da-
rauf hin, dass die Studien, die die Conflict Tactics Scales (CTS) verwendeten, zu einer Überreprä-
sentanz von Frauen als Täterinnen führten. Es würde so ein verzerrtes Bild entstehen, da ledig-
lich die Häufigkeit und nicht der Kontext – wie Notwehrsituationen oder die Schwere der Tat – 
hinreichend berücksichtigt würden. Bei sexuellen Aggressionen sei es hingegen unbestritten, 
dass diese Form der Gewalt vorrangig von Männern verübt werde. Eine Erhebung aus dem Jahr 
2011 in Deutschland ergab, dass 4,9 Prozent der Frauen angaben, mindestens einmal in ihrem Le-
ben sexuelle Gewalt erfahren zu haben. Für die Hälfte der Fälle wurde der aktuelle oder frühere 
Partner als Täter benannt. 

Hohendorf, Ines, Geschlechtsspezifische körperliche Gewalt im halböffentlichen und privaten 
Raum, Das Beispiel häusliche Gewalt, in: Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft, Hrsg.: Labouvie, 
Eva, 2023, abrufbar unter https://www.transcript-open.de/isbn/6495. 

Die Autorin erläutert in ihrem Beitrag die mit Gewalt verknüpften Geschlechtervorstellungen 
und stellt das Ausmaß von häuslicher Gewalt im Hellfeld vor. Darüber hinaus skizziert sie auch 
die Forschungslage im Dunkelfeld und erörtert die Ergebnisse einer bundesweiten Opfer- und Tä-
terbefragung aus dem Jahr 2017. Nach Ansicht der Autorin bestimmen im 18. Jahrhundert ent-
standene geschlechtsspezifische Vorstellungen über Maskulinität und Femininität eine Vielzahl 
an Normen, die für Männer und Frauen bis heute gesellschaftlich als vorgegeben gelten. Diese 
erstrecken sich unter anderem auf Aussehen, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und 
Funktionen in der Gesellschaft. So erwarte man beispielsweise von Männern Aggressivität und 

https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839464953-006#read-container
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-658-35215-8_20-1
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-658-35215-8_20-1
https://www.transcript-open.de/isbn/6495
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Aktivität, von Frauen hingegen Zurückhaltung und Passivität in konflikthaften Situationen. 
Männliche Gewaltanwendung würde zwar, als verwerflich eingestuft, aber als Ausdruck von 
Männlichkeit gesellschaftlich akzeptiert. Weibliche Gewaltanwendung stünde hingegen im Wi-
derspruch zum kulturellen Bild von Weiblichkeit und sei daher stigmatisiert. Im Hellfeld bilde 
sich nach Einschätzung der Autorin diese gesellschaftliche Prägung ab, da Partnerschaftsgewalt 
hauptsächlich gegen Frauen gerichtet sei, wie die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistiken 
belegten. In der Dunkelfeldforschung wird auf sogenannte Conflict Tactics Scale (CTS) zurückge-
griffen, die in den 1970er Jahren in den USA entwickelt wurden. Diese Skala umfasst verschie-
dene Items zur Quantifizierung einfacher und schwerer Formen psychischer, körperlicher und 
sexueller Gewalt. Die bisherigen Studien zum Dunkelfeld in der Beziehungsgewalt, auf die die 
Autorin Bezug nimmt, zeigten nach Auswertung der Autorin auf, dass Frauen und Männer in 
ähnlichem Ausmaß von häuslicher Gewalt betroffen seien, wobei sich allerdings der Schwere-
grad unterscheide. Frauen seien demnach stärker von sexueller Gewalt und häufiger von mehre-
ren Gewaltformen gleichzeitig betroffen und erlitten ein stärkeres Ausmaß an Verletzungsfolgen. 
Abschließend kommt die Autorin zu dem Fazit, dass sich der Prozess des Umdenkens, häusliche 
Gewalt als gesellschaftliches und nicht als rein privates Problem anzuerkennen, schwierig und 
langsam gestalte. Es brauche hierzu eine Abkehr von Geschlechterattribuierungen und statischen 
stereotypen Rollenbildern. 

Sutterlüty, Ferdinand, Gewalt in der Familie, in: Handbuch Familie, Band I: Gesellschaft, Fami-
lienbeziehungen und differentielle Felder, 2022, Hrsg.: Ecarius, Jutta/Schierbaum, Anja, S. 707-
725, abrufbar unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-19985-6.  

Der Autor geht in seinem Beitrag der Frage nach, von wem in Paarbeziehungen typischerweise 
die Gewaltanwendung ausgehe. Er zeigt auf, dass die Forschung lange Zeit Frauen als Opfer und 
Männer als Täter ausgemacht habe. Allerdings würden neuere Forschungsergebnisse zur Aner-
kenntnis führen, dass auch von Frauen Gewaltanwendungen ausgingen. Nach Einschätzung des 
Autors stelle Gewalt durch die Partnerin ein Tabuthema dar, welche schambesetzt sei, da dies 
den gängigen Geschlechterstereotypen widerspreche. Hilfen würden somit wenig in Anspruch 
genommen. Im Unterschied zu Frauen gehe es gewalttätigen Männern – so der Autor – um einen 
Kontroll- und Dominanzanspruch, der so stark sei, dass in der Forschung von einem vermeintli-
chen „Anrecht auf zwei Körper“ gesprochen werde. Der Autor führt auch aus, es habe sich erwie-
sen, dass Gewalt zwischen Eltern, Gewalt gegen Kinder sowie Gewalt der Kinder untereinander 
gehäuft in derselben Familie auftreten oder sich gar gegenseitig bedingen würden.  

Rauschenberger, Pia, Von „Streitigkeiten zwischen Eheleuten“ zur „häuslichen Gewalt“, in: 
Deutschlandfunk, 15. Januar 2020, abrufbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/ein-
begriff-und-seine-geschichte-von-streitigkeiten-100.html. 

In diesem Beitrag erläutert die Autorin die geschichtliche Entwicklung und Etablierung des Be-
griffs „häusliche Gewalt“, mit dem ein gesellschaftliches Problem verbalisiert worden sei. Aus 
Sicht der Autorin konnte erst mit der Benennung des Problems auch seine Enttabuisierung erfol-
gen. Zuvor sei häusliche Gewalt oftmals als Streitigkeit zwischen Eheleuten verharmlost worden. 
Der Beitrag thematisiert neben der Entstehung der ersten Frauenhäuser auch den Umgang der Po-
lizei mit häuslicher Gewalt in den 1980er Jahren. Diese sei oftmals untätig geblieben und habe 
die Gewalttat als privates Problem und nicht als Strafbarkeit angesehen. 

  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-19985-6
https://www.deutschlandfunkkultur.de/ein-begriff-und-seine-geschichte-von-streitigkeiten-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/ein-begriff-und-seine-geschichte-von-streitigkeiten-100.html
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Geißler, Angela, Weibliche Gewalt in intimen Paarbeziehungen, Soziale Arbeit, Band 7, 2020. 

Bei diesem Werk handelt es sich um eine Masterarbeit der Autorin an der Hochschule Coburg. 
Die Autorin stellt zunächst allgemeine und grundlegende Forschungsergebnisse zur häuslichen 
Gewalt dar, die sich vorwiegend auf von Männern ausgehende Gewalt beziehen. Weitergehend 
untersucht die Autorin die bisher tabuisierte weibliche Gewalt in Paarbeziehungen. Sie stellt die 
Entwicklungen des Opferschutzes dar, der zunächst vorrangig Frauen betraf, und geht hierbei 
auch auf die Frauenhausbewegung in den 1970er Jahren sowie auf die rechtlichen Entwicklun-
gen wie die Istanbul-Konvention ein. Darüber hinaus gibt die Autorin auch einen historischen 
Überblick zur Beachtung von Frauen als Täterinnen von häuslicher Gewalt (S. 54). 

Brückner, Margit, Entwicklung der Frauenhausbewegung, in: Sozial Extra, 2018, S. 42-45, abruf-
bar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-018-0051-1.  

Die Autorin stellt die Entwicklung der Frauenhausbewegung und der Thematisierung von häusli-
cher Gewalt dar. Aus Sicht der Autorin spielten besonders internationale Akteure eine große 
Rolle bei der Durchsetzung von Maßnahmen gegen häusliche Gewalt. Sie bezieht sich hierbei be-
sonders auf die Förderung der Europäischen Union von Kampagnen oder Forschungen zum 
Thema sowie die völkerrechtlich verbindliche Istanbul-Konvention des Europarates, in der sich 
die Staaten verpflichten, gegen alle Formen von Gewalt an Frauen vorzugehen. Ihrer Einschät-
zung nach hat die Frauenhausbewegung seit den 1970er Jahren das Ziel erreicht, Frauen und 
Kinder vor Gefährdungssituationen zu schützen. Das weitere Ziel, die Gewalt gegen Frauen zu 
mindern, in dem das Problem benannt und gesellschaftlich präsenter wird, wurde aus Sicht der 
Autorin hingegen nicht erreicht. Das zentrale Hindernis zur Minderung von Gewalt gegen Frauen 
bestehe darin, dass diese Gewalt vielfach nicht als gesellschaftlich verankertes Problem verstan-
den, sondern individualisiert werde. Sie beschäftigt sich mit den Problemlagen und Herausforde-
rungen, die sich durch die Etablierung von Frauenhäusern ergeben hätten: Obgleich sich die Zu-
sammenarbeit zwischen Frauenhäusern und der Polizei sehr gut entwickelt habe, bestünden 
Spannungen zwischen Frauenhauseinrichtungen und Kinderschutzeinrichtungen aufgrund un-
terschiedlicher Zielrichtungen zur Konfliktlösung. Des Weiteren seien auch die Problemlagen in 
den Frauenhäusern vielfältiger geworden. Insbesondere habe die Zahl der Frauen in belasteten 
psychischen, gesundheitlichen und sozialen Lebenssituationen zugenommen. Die Autorin plä-
diert dafür, dass für die Frauenhausarbeit die Verbindung mit der Zivilgesellschaft gestärkt und 
zwischen den Kooperationspartnern Gewaltverständnisse und Gerechtigkeitsvorstellungen in 
Einklang gebracht werden sollten. 

Breitenbach, Eva, Von Frauen, für Frauen, Frauenhausbewegung und Frauenhausarbeit, in: So-
ziale Bewegungen und Soziale Arbeit, Hrsg.: D. Franke-Meyer/C. Kuhlmann, 2018, S. 211-223, 
abrufbar unter https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-18591-6_17. 

Dieser Beitrag skizziert die Entstehung der Frauenhausbewegung in Deutschland sowie die Ent-
wicklung der Arbeit in autonomen Frauenhäusern. Die Autorin hat selbst von 1980 bis 1986 in 
einem autonomen Frauenhaus gearbeitet. Sie stellt dar, wie bis in die siebziger Jahre des zwan-
zigsten Jahrhunderts Gewalt in Paarbeziehungen als privates Unglück galt und Frauen eine Mit-
schuld an der Situation zugesprochen wurde. Sie erläutert die zunehmende Politisierung der 
Thematik sowie die Entwicklung der Frauenhausbewegung in den 1970er Jahren. Hierbei geht sie 
im Besonderen auf den Ansatz „Frauen helfen Frauen“ ein. Dieses Paradigma von der Gemein-
samkeit der Frauen beziehe auch den Kampf gegen Gewalt mit ein, da Gewalt gegen Frauen als 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-018-0051-1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-18591-6_17
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Bestandteil patriarchaler Verhältnisse angesehen worden sei. Die Autorin beschreibt außerdem 
die Arbeit der autonomen Frauenhäuser in den Anfangsjahren der 1980er Jahre und veranschau-
licht dies mit eigenen Erfahrungen. 

Augstein, Renate, Geschichte der Bekämpfung und der Prävention häuslicher Gewalt und Blick 
in die Zukunft, in: Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes, 2013, S. 7-11, abrufbar unter 
https://web.archive.org/web/20180722113235id_/https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1866-
377X-2013-1-7.pdf. 

Hierbei handelt es sich um den abgedruckten Text eines Vortrages der damaligen Leiterin der Ab-
teilung „Gleichstellung und Chancengleichheit“ im Bundesfamilienministerium (BMFSFJ), Re-
nate Augstein, der im Rahmen eines Seminars am 26. und 27. Oktober 2021 zum Thema 
„10 Jahre Gewaltschutzgesetz – neue Herausforderungen“ gehalten wurde. Die Autorin gibt einen 
geschichtlichen Überblick von den Anfängen der Frauenhausbewegung 1975 bis hin zu den Maß-
nahmen der Bundesregierung im Jahr 2013. Sie veranschaulicht diesen mit eigenen Erfahrungen 
zu den Aktivitäten zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Die Autorin beschreibt insbesondere 
die Tabuisierung von häuslicher Gewalt in den 1970er Jahren und wie die alltägliche Gewalt ge-
gen Frauen zunehmend von der Frauenbewegung thematisiert wurde. Sie führt aus, wie das Bun-
desfamilienministerium das Thema aufgriff und als Modellprojekt zusammen mit dem Berliner 
Senat 1976 das erste Frauenhaus eröffnete. Der Abschlussbericht „Hilfen für misshandelte 
Frauen“ zu diesem Projekt wurde vom Bundesfamilienministerium 1981 veröffentlicht. Dieser 
habe nach Einschätzung der Autorin die nachfolgende Entwicklung der Frauenhausarbeit maß-
geblich befördert. Augstein beschreibt auch die rechtlichen Entwicklungen in der Bundesrepu- 
blik Deutschland. Ihre Ausführungen reichen vom ersten Opferschutzgesetz von 1987, das den 
Rechtsschutz von Opfern von Sexualdelikten erstmals verbesserte, über die Reform des § 177 
StGB im Jahr 1997, der die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe normierte, bis hin zum Ge-
waltschutzgesetz, welches am 8. November 2001 einstimmig im Bundestag verabschiedet wurde 
und am 1. Januar 2002 in Kraft trat. 

Dackweiler, Regina-Maria, Staatlichkeit, Gewalt und Geschlecht: Bekämpfung von (sexueller) 
Gewalt im sozialen Nahbereich als Staatsaufgabe, in: Kritische Justiz, Vierteljahresschrift für 
Recht und Politik, 2012, Seite 70-88. 

Die Autorin will mit ihrem Text aufzeigen, wie staatliches Handeln bzw. Nicht-Handeln beste-
hende Geschlechterverhältnisse bzw. Ungleichheiten festigen oder verändern kann. Hierzu be-
leuchtet sie die seit den 1970er Jahren bestehende feministische Forderung der Enttabuisierung 
und Entindividualisierung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. Sie geht auch auf internationale 
Einflüsse wie die UN-Menschenrechtskonvention (1993) oder die Istanbul-Konvention des Euro-
parates ein. Des Weiteren zeigt sie die Möglichkeiten staatlicher Einflussnahme an dem Beispiel 
der Einführung des Straftatbestandes der Vergewaltigung in der Ehe auf. Bereits Ende 1970 
wurde eine Sachverständigenanhörung mit 31 mehrheitlich männlichen Strafrechtsprofessoren 
im Deutschen Bundestags-Sonderausschuss zur Frage der Strafbarkeit der ehelichen Vergewalti-
gung durchgeführt. Die Experten plädierten für die weitere Trennung des Strafrechts aus der Pri-
vat- und Intimsphäre. Vor diesem Hintergrund entschied sich auch der Rechtsausschuss gegen 
eine Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. In dem Beitrag werden alle weiteren Etappen 
des über 25 Jahre langen Weges zu Einführung Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe im Jahr 
1997 dargestellt. 

https://web.archive.org/web/20180722113235id_/https:/www.nomos-elibrary.de/10.5771/1866-377X-2013-1-7.pdf
https://web.archive.org/web/20180722113235id_/https:/www.nomos-elibrary.de/10.5771/1866-377X-2013-1-7.pdf
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Lamnek, Siegfried/Luedtke, Jens, Tatort Familie, Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kon-
text, 2012, abrufbar unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-93127-2#toc. 

Die Autoren untersuchen in dieser Monografie Gewalt in Familien und beziehen sich dabei auf 
unterschiedliche theoretische Erklärungsansätze sowie empirische Befunde verschiedener Stu-
dien. Sie stellen die historischen Entwicklungen von der Privatheit des Problems hin zu einer ge-
sellschaftlichen Problematisierung von häuslicher Gewalt dar. Des Weiteren gehen sie auch auf 
die Frauen(haus)bewegung der 1970er Jahre ein. In dieser Zeit sei ein Deutungswandel häusli-
cher Gewalt erfolgt, vom „Unglück“, einem gewalttätigen Mann ausgeliefert zu sein, der von sei-
nem traditionellen „Recht“ Gebrauch mache, hin zum „Unrecht“ männlicher Gewalt gegen 
Frauen. 

Müller, Ursula, Gewalt: Von der Enttabuisierung zur einflussnehmenden Forschung, in: Hand-
buch Frauen- und Geschlechterforschung, Hrsg.: Becker/Kortendiek, 2010, S. 668-676. 

In ihrem Beitrag stellt die Autorin dar, wie die Thematik Gewalt gegen Frauen ab den 1970er Jah-
ren zunehmend gesellschaftlich betrachtet wurde. So sei eine Enttabuisierung des Themas erfolgt 
und es wurde zunehmend weniger als rein privates Problem betrachtet. Das gegen Ende des 
18. Jahrhunderts erstmals kodifizierte Ehe- und Familienrecht sowie das Bürgerliche Gesetzbuch 
von 1900 kannten noch das Züchtigungsrecht des Ehemanns gegenüber der Ehefrau sowie die 
Verpflichtung der Ehefrau zum Geschlechtsverkehr unabhängig von ihren Bedürfnissen und ih-
rem Willen. Diese Inhalte konnten nach langwierigen Gesetzgebungsprozessen aus dem BGB 
1928 entfernt werden. Die Autorin zeigt für die Bundesrepublik Deutschland auch die weiteren 
rechtlichen Entwicklungen, wie das Gesetz zum Schutz vor der Vergewaltigung in der Ehe (1997) 
oder das Gewaltschutzgesetz (2002), durch das Gewalt in der Partnerschaft zum Offizialdelikt er-
klärt und somit polizeiliches und staatsanwaltschaftliches Handeln vorgeschrieben wurde. Ob-
gleich die Autorin diese Entwicklungen positiv betrachtet, gibt sie doch zu bedenken, dass die 
Probleme der Entstehung von geschlechtsspezifischer Gewalt damit nicht gelöst worden seien. 
Hierbei verweist sie auf weitergehende Möglichkeiten der Gewaltprävention sowie auf die Täter-
arbeit, die darauf abzielt, den Gewalttätigen dazu zu bringen, Verantwortung für sein Handeln zu 
übernehmen. Des Weiteren beschäftigt sich die Autorin mit der Untersuchung der Forschung zu 
Gewalt in Paarbeziehungen im Allgemeinen. Die neuere Forschung betrachtet hierbei im Beson-
deren auch von Frauen ausgehende Gewalt bzw. Männer als Gewaltopfer. Nach Einschätzung der 
Autorin bestehe „eine große Zukunftsaufgabe“ darin, „die bisher zu beobachtende Abgrenzung 
der Gewaltforschung in einzelne Bereiche und in einzelne Disziplinen stärker aufeinander zu be-
ziehen, um zu einem komplexeren Problemverständnis zu gelangen.“ 

Gestrich, Andreas/Krause, Jens-Uwe u. a., Geschichte der Familie, 2003, zu Ehekonflikten, 
S. 527-556. 

In dieser historischen Darstellung gehen die Autoren unter anderem auf Konflikte in der Ehe in 
der Neuzeit (Zeitabschnitt nach dem Mittelalter von 1450 bis in die Gegenwart) ein. Sie beschrei-
ben zunächst beispielhaft einzelne Konfliktszenarien der frühen Neuzeit, wobei festgestellt wird, 
dass für weniger als fünf Prozent der Ehen eine amtliche Konfliktlösung beantragt wurde. Mit 
den dokumentierten Fällen lasse sich feststellen, dass sowohl der männlichen Seite als auch der 
weiblichen Seite Recht zugesprochen worden sei. Es ging allerdings bei den Konflikten grund-
sätzlich um die Einhaltung von Geschlechterrollen für das Funktionieren der Ehe. Die Autoren 
erläutern auch umfangreich das Scheidungsrecht in der Neuzeit. In der Frühen Neuzeit seien 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-93127-2#toc
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Scheidung im katholischen Sinne nicht anerkannt worden. Eine Auflösung der Ehe, die als Sak-
rament angesehen wurde, konnte somit nicht erfolgen. Lediglich die offizielle Anerkennung der 
„Trennung von Bett und Tisch“ war allerdings nur sehr selten und erst nach einer langen Dul-
dungsphase möglich. So mussten mehrere Sühneversuche unternommen werden. Erst der Tod 
des Ehepartners beendete die Ehe rechtmäßig und gab die Möglichkeit der Wiederverheiratung. 
Im 16. Jahrhundert setzten sich in den protestantischen Ländern, in denen die Ehe nicht als Sak-
rament verstanden wurde, Scheidungsmöglichkeiten mit dem Recht auf Wiederverheiratung 
durch. Nach dem Scheidungsrecht des Preußischen Landrechts konnten Ehen bei Ehebruch, 
Nachstellung nach dem Leben oder im Falle eines großen Widerwillens geschieden werden. Al-
lerdings sei die Scheidungspraxis sehr restriktiv gewesen und die Verfahren führten zu hohen 
Kosten. Die meisten Scheidungen zu dieser Zeit seien von Frauen angestrengt worden und wur-
den vielfach auf innereheliche Gewalt und Alkoholismus zurückgeführt. Die Autoren erörtern 
auch Ehescheidungen im 20. Jahrhundert nach dem Zerrüttungsprinzip. Die Scheidung war inso-
weit an den Nachweis von schwerwiegenden Verletzungen der ehelichen Pflichten oder von ehr-
losem und unsittlichem Verhalten eines Partners gebunden. Daher mussten konkrete Tatbestände 
vorliegen; eine Entfremdung war als Grund nicht hinreichend. Grundlage war das Schuldprinzip, 
an das auch die Unterhaltszahlungen geknüpft waren. Das Zerrüttungsprinzip behielt auch in der 
Zeit des Nationalsozialismus Bestand. Eine dreijährige Trennung galt nunmehr als ausreichender 
Grund zur Auflösung der Ehe, wenn beide Partner zustimmten. Das Schuldprinzip als Grundlage 
der Versorgungsansprüche galt aber weiterhin. Die Autoren stellen daran folgend die Schei-
dungsmöglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungen der Ehescheidun-
gen dar. 

*** 
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